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Betrifft 
Änderung des Schifffahrtsgesetzes 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 30. Oktober 2007 beschlossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Schifffahrtsgesetz geändert wird, wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

 

1. § 123 Abs. 6 des Entwurfes sieht die Ausstellung eines vorläufigen Befähigungs-

ausweises vor. Nach Ansicht der NÖ Landesregierung sollte sichergestellt werden, 

dass dadurch für den Antragsteller keinerlei zusätzlichen Gebühren erwachsen. Die 

beabsichtigte Regelung sollte daher entsprechend überarbeitet werden. 

 

Weiters wird angeregt zu prüfen, ob nicht auch bei der Umschreibung von Patenten die 

Ausstellung eines vorläufigen Befähigungsausweises zweckmäßig wäre. 

 

2. § 134 in der beabsichtigten Form erscheint nicht praktikabel. Insbesondere ist unklar, 

wie die Schifffahrtsbehörde die für die Entziehung des Befähigungsausweises 

erforderlichen Informationen erhalten soll. Weiters sollte die Möglichkeit geschaffen 

werden, die Entzugszeit je nach konkretem Sachverhalt individuell festzulegen. 
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Schließlich sollte im vorliegenden Zusammenhang auch die Schaffung einer zentralen 

Patentkartei angedacht werden. 

Augrund dieser Problembereiche sollte daher die grundsätzlich begrüßenswerte 

Regelung zunächst entfallen und gemeinsam mit den Bundesländern eine praktikable 

Vorgangsweise ausgearbeitet werden. 

 

3. Der vorliegende Entwurf sollte nach Ansicht der NÖ Landesregierung zum Anlass ge-

nommen werden, Regelungen betreffend die Vereinfachung und allfällige Auslagerung 

der Schiffszulassung zu prüfen. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates,  
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen (zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 
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